
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/11/7 4Ob554/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1972

Norm

ZPO §6

ZPO §230 Abs2

ZPO §538 Abs1

Rechtssatz

Zurückweisung einer beim OGH erhobenen Nichtigkeitsklage, weil der von Amts wegen wahrzunehmende Mangel der

gesetzlichen Vertretung des Nichtigkeitsklägers vor Ablauf der zu seiner Beseitigung bestimmten Frist nicht behoben

wurde.

Entscheidungstexte

4 Ob 554/72

Entscheidungstext OGH 07.11.1972 4 Ob 554/72
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